
Feststellungsbeschluss 

des Jahresabschlusses 2023 für das Wasserwerk Nordheim 

Auf Grund von § 16 Absatz 3 des Eigenbetriebsgesetzes stellt der Gemeinderat am 25.9.2025 den 

Jahresabschluss des Wasserwerk Nordheim für das Jahr 2023 mit folgenden Werten fest: 

Euro 

1. Erfolgsrechnung 

1.1 Summe Erträge 761.897,06 

1.2 Summe Aufwendungen 772.754,18 

1.3 Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag (Saldo aus 1.1 und 1.2) -10.857,12

nachrichtlich: 

Vorauszahlungen der Gemeinde auf die spätere Fehlbetragsabdeckung 

Vorauszahlungen an die Gemeinde auf die spätere 

Überschussabführung 

2. Liquiditätsrechnung 

2.1 Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Geschäftstätigkeit -226.353,89

2.2 Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit -90.200,73

2.3 
Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf 

(Saldo aus 2.1 und 2.2) 
-316.554,62

2.4 Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit -45.923,83

2.5 
Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des 

Wirtschaftsjahres (Saldo aus 2.3 und 2.4) 
-362.478,45

2.6 
Überschuss/Bedarf aus wirtschaftsplanunwirksamen Einzahlungen 

und Auszahlungen 
317.745,16 

3. Bilanzsumme 

Behandlung des Jahresfehlbetrags 

Behandlung des Jahresfehlbetrags: 

a) Verrechnung mit Gewinnvortrag 10.857,12 Euro 

b) Entnahme aus Rücklagen

c) Ausgleich aus dem Haushalt der Gemeinde

d) Vortrag auf neue Rechnung

Nordheim, den 15. September 2025 

Schiek 

Bürgermeister 

Bereitstellungsdatum: 01.10.2025
Ausfertigung
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LAGEBERICHT 2023 
 

 

 

1. Allgemeines 

Seit 1983 wird für die Wasserversorgung eine Sonderrechnung geführt. Der steuerliche Jahresab-

schluss, erstellt durch die KOBERA Steuerberatungsgesellschaft mbH, Herrenberg, gilt als Ab-

schluss des Wasserwerks. 

 

Seit dem Wirtschaftsjahr 1992 gilt das neue Eigenbetriebsgesetz vom 08.01.1992. Da die bisher 

geltenden Größenordnungen für Eigenbetriebe entfallen sind und nunmehr nur auf die tatsächli-

chen Verhältnisse abgestimmt wird, ist das neue Eigenbetriebsrecht in vollem Umfang auf die 

Wasserversorgung Nordheim anzuwenden. 

 

Die Betriebssatzung für den Eigenbetrieb „Wasserwerk Nordheim“ wurde vom Gemeinderat am 

19. Juli 1996 erlassen. 

 

Mit Wirkung zum 01.01.2023 wurde in der Gemeinderatssitzung am 16.12.2022 die Betriebssat-

zung neu gefasst. Neu eingefügt wurde  

§ 3 Wirtschaftsführung: 

(1) Die Wirtschaftsführung und das Rechnungswesen des Eigenbetriebs erfolgt gemäß § 

12 EigBG auf der Grundlage der Vorschriften des Handelsgesetzbuches. 

(2) Das Stammkapital des Eigenbetriebs beträgt 25.000 EUR. 

(3) Das Wirtschaftsjahr des Eigenbetriebs ist das Kalenderjahr. 

 

 

2. Ergebnis der Gewinn- und Verlustrechnung 

Das Wirtschaftsjahr 2023 schließt mit einem Fehlbetrag von 10.857,12 EUR ab (Vorjahr Gewinn 

von 17.708,00 EUR). Aufgrund des im Geschäftsjahr 2023 entstandenen Fehlbetrags war eine Aus-

schüttung der Konzessionsabgabe an den Kernhaushalt nicht möglich. Zudem sind infolge des ne-

gativen Ergebnisses keine Ertragsteuern angefallen. 

 

Bei den Wasserverkaufserlösen wurden 81.533 € weniger als in 2022 eingenommen. Es wurden 

41.718 m³ weniger als im Vorjahr abgerechnet, was teilweise der in 2023 bei der Ablesung nicht 

durchgeführten Hochrechnung zum 31.12. zurückzuführen ist.  

Der Wasserbezug ist um 22.058 m³ gesunken. Dennoch ist durch eine nicht erwartete Preisstei-

gerung bei den Wasserbezugskosten (+ 0,13 €/m³ = 30,23 %) der Wasser-Einkaufspeis um 

111.808,85 € gestiegen.  

 

Die Unterhaltungskosten und die bezogenen Leistungen sind im Vergleich zum Vorjahr wieder 

gesunken (-106.413 EUR).  

Der Verwaltungskostenbeitrag an die Gemeinde sank im Vergleich zum Vorjahr um 18.091 €. 

 

Gemäß Gemeinderatsbeschluss vom 18.12.2009 hat die Wasserversorgung seit dem Wirtschafts-

jahr 2010 Konzessionsabgaben an die Gemeinde zu bezahlen. Für das Jahr 2023 errechnet sich 

eine Konzessionsabgabe in Höhe von maximal 74.224 EUR. Unter Berücksichtigung der steuerli-

chen Mindestgewinnregelung ist im Jahr 2023 keine Konzessionsabgabe abziehbar. Die berech-

nete Konzessionsabgabe 2023 ist innerhalb von fünf Jahren zusätzlich zur laufenden Konzessions-

abgabe nachholbar.  
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Die einzelnen Positionen der Gewinn- und Verlustrechnung sowie der Vergleich zum Vorjahr sind 

als Anlage im Jahresabschluss dargestellt.  

 

 

3. Investitionen 2023 

2023 wurden folgende Investitionen bei der Wasserversorgung vorgenommen: 

- Herstellung von Hausanschlüssen  12.823,45 EUR 

- Wasserleitung Danziger Straße  68.949,21 EUR 

- Wasserleitung Gartenstraße  78.285,73 EUR 

 

Passiviert (Aktivabsetzung) wurden die Hausanschlüsse in Höhe von 12.823,45 EUR. 

 

 

4. Vermögensplanabrechnung 

Die von der KOBERA erstellte Vermögensplanabrechnung (Gegenüberstellung der Planzahlen des 

Vermögensplans mit dem tatsächlichen Ergebnis) soll aufzeigen, inwieweit die langfristig gebun-

denen Mittel (Eigenkapital, Fremdkapital) die langfristigen Vermögensgegenstände (Sachanlagen) 

decken. 

 

Die sich hierbei ergebende Finanzierungslücke in Höhe von 137.044,00 EUR erhöht die beste-

hende Finanzierungslücke auf -445.778,00 EUR (siehe Anlage). Dieser Betrag ist mit einem künftig 

entstehenden Finanzierungsüberhang zu verrechnen oder in der Vermögensplanung des Folge-

jahres zu berücksichtigen. 

 

 

5. Eigenkapitalausstattung 

Am 31.12.2023 betrug das Eigenkapital 645.285,39 EUR (Vorjahr 656.142,51 EUR). Dies entspricht 

41,4 % der bereinigten Bilanzsumme (Vorjahr 41,3 %). 

 

Die Eigenkapitalausstattung liegt damit nach wie vor oberhalb der steuerlich für die Verzinsung 

innerer Darlehen geforderten Mindestkapitalausstattung von 30 %. 

 

 

6. Ausblick 

In 2023 betrug die Wasserverbrauchsgebühr 1,97 EUR pro m³ unverändert zum Vorjahr.  

Im Jahr 2024 wurde neu kalkuliert. Ab 01.01.2025 beträgt die Wasserverbrauchsgebühr  

2,19 EUR / m³ Frischwasser.  

Im Herbst 2025 ist eine Nachkalkulation der Grund- und Wasserverbrauchsgebühr vorgesehen. 

Aufgrund dieser Nachkalkulation kann es sein, dass der Wasserpreis zum 01.01.2026 angepasst 

werden muss. 

 

 

Nordheim, den 15. September 2025 

 

 

Lück 

Kämmerin  




























